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schaftlichen Ländereien sind in Übereinstimmung 
mit den staatlichen Plänen richtige Fruditfolgen 
einzurichten.

5. Der durch die Mitglieder in die Genossenschaft ein- 
gebrachte Boden wird durch eine Kommission ab
genommen, die von der Mitgliederversammlung ge
wählt wird. Zu dieser Kommission können staat
liche Sachverständige hinzugezogen werden. Für 
alle Flächen, die von den Mitgliedern eingebracht 
werden, ist ein Protokoll anzufertigen, in dem die 
Größe und die Qualität des Bodens niedergelegt 
werden.

6. Die Genossenschaft führt ein Bodenbuch, in das
a) die von den Mitgliedern eingebrachten eigenen 

und Pachtflächen auf den Namen des einbrin
genden Mitgliedes,

b) die vom Staat übergebenen Flächen aus Volks
eigentum oder Bodenreformland,

c) die vom Staat übergebenen, Dritten gehörenden 
Flächen als vom Staat zur Nutzung übergebener 
Boden

eingetragen werden. Für die Führung des Boden
buches ist der Vorsitzende verantwortlich.

7. Mitglieder, die ohne oder mit wenig Land in die 
Genossenschaft eingetreten sind, können von der 
Genossenschaft nach Möglichkeit Boden ins Boden
buch eingetragen erhalten, und zwar von Flächen, 
für die kein Anspruch auf Bodenanteile besteht 
(aus dem staatlichen Bodenfonds, ehemalige freie 
Bodenflächen usw.). Diese für Genossenschaftsmit
glieder eingetragene Fläche soll nicht größer als 
der Durchschnitt der von den übrigen Mitgliedern 
eingebrachten Bodenflächen sein;

8. (1) Für die eigene Wirtschaft kann jedes Mitglied 
der LPG mit eigenem Haushalt auf Beschluß der 
Mitgliederversammlung bis zu 0,5 ha Ackerland 
zur persönlichen Nutzung behalten. Mitglieder, die 
keinen Boden eingebracht haben, können dazu von 
der Genossenschaft bis zu 0,5 ha Boden erhalten.
(2) Leben mehrere Mitglieder in einem Haushalt, 
steht ihnen dieses Recht nur gemeinsam zu.

9. Beim Ausscheiden aus der Genossenschaft erhält 
das ehemalige Mitglied durch Beschluß der Mit
gliederversammlung Boden am Rande der genos
senschaftlichen Ländereien entsprechend der Größe 
und Güte des eingebrachten Bodens.

10. Uber alle Streitigkeiten, die zwischen den Mitglie
dern der Genossenschaft in Fragen des Bodens ent
stehen, entscheidet die Mitgliederversammlung.

III.
Die Verwendung der landwirtschaftlichen Maschinen,

Geräte, Zugkräfte sowie des Zucht- und Nutzviehs 
und des Waldbestandes

11. (1) Jedes Mitglied übergibt der Genossenschaft bei 
seinem Eintritt zur allgemeinen Nutzung Traktoren, 
Pferde, Ochsen und landwirtschaftliche Maschinen 
und Geräte, die das Mitglied für die Hauswirt
schaft nicht braucht, die aber für die Genossen
schaft notwendig sind.
(2) Die Mitgliederversammlung kann im Rahmen 
des bestätigten Perspektivplanes beschließen, daß 
in Vorbereitung des allmählichen, systematischen 
Übergangs zum Typ III genossenschaftliche Wirt
schaftsgebäude und Anlagen (Jungvich-Offenställe,

Futtersilos usw».) errichtet, einzelne Tiergattungen 
genossenschaftlich gehalten und genossenschaftliche 
Futterreserven angelegt werden. Die genossen
schaftliche Viehhaltung kann durch Ankauf von 
Tieren durch die LPG (z. B. zur Jungviehaufzucht, 
zusätzlichen Schweinemast), durch Einbringung und 
spätere Anrechnung auf den Inventarbeitrag von 
einzelnen Tiergattungen (z. B. Geflügel, Schafe) 
durch die Mitglieder oder mit Viehbeständen er
folgen, die von Großbauern in die LPG eingebracht 
oder vom Staat der LPG zur genossenschaftlichen 
Nutzung übergeben wurden.

12. (1) Die Mitgliederversammlung beschließt, in wel
chem Umfange und zu welchem Termin die Bezah
lung der Traktoren. Pferde, Ochsen sowie landwirt
schaftlichen Maschinen und Geräte, die von den 
werktätigen Bauern in die Genossenschaft ein
gebracht werden, erfolgt. Die Bezahlung erfolgt 
durch die Genossenschaft aus den Gesamteinkünf
ten in einer Frist bis zu 10 Jahren.
(2) Die Mitgliederversammlung kann auch beschlie
ßen, daß Zugkräfte, Maschinen und Geräte sowie 
Wirtschaftsgebäude in die LPG eingebracht, be
wertet und beim Übergang zum Typ III auf den 
Inventarbeitrag angerechnet werden.

13. Beim Eintritt von Großbauern in die Genossen
schaft beschließt die Mitgliederversammlung, wie
viel Vieh, landwirtschaftliche Maschinen und Ge
räte ihnen als persönliches Eigentum zur indivi
duellen Nutzung verbleiben. Das darüber hinaus
gehende Inventar ist zur genossenschaftlichen Nut
zung einzubringen und in ein Übernahmeprotokoll 
zum Zeitwert aufzunehmen. Beim Übergang zum 
Typ III erfolgt die Anrechnung auf den Inventar
beitrag.

14. (1) Die Mitglieder sind verpflichtet, bei ihrem Ein
tritt Saatgut für die erste Aussaat, Futtermittel bis 
zur neuen Ernte und organische Düngemittel ent
sprechend der Größe des eingebrachten Bodens und 
den von der Mitgliederversammlung festgesetzten 
Normen der Genossenschaft unentgeltlich zu über
geben.
(2) Saatgut und Futtermittel, die von den Mitglie
dern eingebracht sind, gehen in den genossenschaft
lichen Saatgut- und Futtermittelfonds ein. In der 
darauffolgenden Zeit werden entsprechend dem Be
darf der Saatgutfonds und der Futtermittelfonds 
aus der Ernte der Genossenschaft erneuert.
(3) Mineralische Düngemittel, die in die Genossen
schaft eingebracht werden oder für die kommende 
Ernte schon auf den eingebrachten Flächen gestreut 
sind, werden zum Einkaufspreis erstattet.

15. (1) Die Auswahl und Bewertung des von den Mit
glieder!) zur genossenschaftlichen Nutzung ein
gebrachten toten und lebenden Inventars und der 
Wirtschaftsvorräte erfolgen durch eine von der Mit
gliederversammlung für diese Zwecke gewählte 
Kommission. Zu der Bewertung können staatliche 
Sachverständige zur Beratung hinzugezogen wer
den. Die Schätzung erfolgt im Beisein des Mit
gliedes.
(2) Bei Einbringung von Wald wird der Wert des 
Waldbestandes durch die Kommission unter Hinzu
ziehung von staatlichen Forstsachverständigen fest
gesetzt, von der Mitgliederversammlung bestätigt 
und beim Übergang zum Typ III auf den Inventar
beitrag angerechnet.


